
Jugendmotion! 
Jugendmitwirkung in der Stadt Bern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du willst etwas verändern?/ 
In der Stadt Bern haben Jugendliche das Recht, Vorschläge einzureichen, über die 
der Stadtrat dann entscheidet.  
 

Beachte Folgendes!/ 
Formuliere dein Anliegen schriftlich, begründe deine Idee und sammle 40 Unter-
schriften. Bei Bedarf unterstützt dich die p_a_r_t – Stelle für Jugendmitwirkung.  
 

Bedingungen/ 
Alle, die unterschreiben, müssen zwischen 14 und 18 Jahre alt sein und in der Stadt 
Bern wohnen. Zur Unterschrift gehören Name, Vorname, Adresse und Geburtsda-
tum. Gib deine Motion beim Ratssekretariat des Stadtrates an der Postgasse 14, 
3011 Bern, ab.  
 

Das passiert mit Deinem Vorschlag/ 
Der Gemeinderat muss innerhalb von drei Monaten dem Stadtrat einen Bericht und 
eine Empfehlung zu deiner Jugendmotion vorlegen. 
 

Der Stadtrat entscheidet/ 
Im Stadtrat kann der Erstunterzeichner oder die Erstunterzeichnerin das Anliegen 
nochmals erklären. Der Stadtrat entscheidet nun über die Annahme der Jugendmoti-
on. Eine überwiesene Motion muss innert einem Jahr erfüllt werden. Falls dies nicht 
gelingt, muss der Stadtrat über eine Fristverlängerung entscheiden.  
 

Kontakt/           
p_a_r_t Stelle für Jugendmitwirkung 
Checkpoint Stadt Bern 
Predigergasse 6, PF 3000 Bern 7 
part@bern.ch, 031 321 60 44        
   
Unter www.bern.ch/part findest du Beispiele und Vorlagen zur Jugendmotion. 
Hast du Fragen? Wir unterstützen dich!      


